
Studiendekanat der Universität Basel 
P. Ebnöther 

Stand: April 2016  

 
Fact Sheet zum Austauschprogramm mit der 

Boston University School of Law 
 
Austauschpartner: 

 

Die Boston University School of Law (http://www.bu.edu/law/) ist eine der renommiertesten 
Law Schools in den USA. 

 
Konditionen des Austauschs: 

 

Dauer: 1 Semester (mit Option für ein weiteres LL.M.-Semester) 
 

Teilnehmende: Ausgewählte Basler Studierende auf Masterstufe (Höchstzahl 2 Plätze) 
 

Zulassungsvoraussetzungen: 
1. Kenntnisse der englischen Sprache 
- TOEFL (paper-based): 600 
- TOEFL (computer-based):  250 
- TOEFL (internet-based):  100 
2. Bachelorabschluss bzw. bisheriger Notendurchschnitt, 
sofern das Bachelor-Zeugnis noch aussteht, mit 5.0 
3. kein Eintrag im Strafregister. 
(Hinweis: Der TOEFL darf nicht älter als zwei Jahre sein und kann nur durch ein IELTS 
ersetzt werden, nicht durch ein Cambridge Certificate) 

 

Studiengebühren: Für das eigentliche Austauschsemester werden die Studiengebühren (sie 
betragen für ein Jahr bzw. neun Monate derzeit knapp 40'000 USD) auf 10‘000 USD 
reduziert. Für das optionale weitere LL.M.-Semester sind die Studiengebühren in voller Höhe 
zu entrichten. 

 

Option LL.M.-Studium: Die Studierenden, die das eigentliche Austauschsemester absolviert 
haben, bekommen dieses auf Wunsch für das LL.M.-Studium angerechnet, so dass sie den 
LL.M. durch bloss ein weiteres Studiensemester erwerben können (Dieses aber ist voll zu 
bezahlen!). 

 
 
Beachten Sie bitte die Visaformalitäten für den Studienaufenthalt in den USA. 

 
Bewerbung bei: Prof. Dr. Peter Jung (Peter.Jung@unibas.ch) an der Juristischen Fakultät der 
Universität Basel (Bitte legen Sie Ihrer Anmeldung Ihren Lebenslauf in englischer Sprache, 
eine Übersicht über Ihre bisherigen Studienleistungen und ihr Maturazeugnis bei)  

 
Auskünfte: Prof. Dr. Peter Jung oder Dr. Patrick Ebnöther (Patrick.Ebnöther@unibas.ch) 

 
Es gelten für Boston  die folgenden internen Bewerbungsfristen: 
30. 8. für das folgende Frühjahrsemester und 
28. 1. für das folgende Herbstsemester 

 
 
Fördermöglichkeiten für die Teilnehmenden: 

 

Förderung durch die Universität Basel: 
 

Den Studierenden dieses Programms wird ein Reisekostenzuschuss gewährt. Dies sind pro 
Studierenden max. 500 Franken. 
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U.S. Fulbright - Swiss Scholarship Program: 

 

Kontaktpersonen: 
 

Counselor for Science and Technology: Christoph Ebell (was.science@eda.admin.ch) 
Assistentin: Monika Pamp (pam@eda.admin.ch) 
Swiss Embassy Washington 
Tel.: +1 (202) 745-7954; Fax: +1 (202) 332-0574 

 
 
Förderung durch die DOMS-Stiftung 

 

Kontaktperson: Peter Recher (Büropartner von Dr. Eulau), Marktplatz 18, 4001 Basel 
 

Die DOMS-Stiftung in Basel kann junge Erwachsene fördern. Der Stiftungsrat hat die 
Alterslimite auf 30 Jahre festgelegt. 


